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"GRUNDT UND FUNDAMENT WARUMB EIN STIFFT S . PELAGII ZUO BISCHOFF-

ZELL KEIN COESTEN WEGEN PRAETENDIERTEN ETTERISCHEN TAXES
SCHULDIG SEYE"

"1 . Hat ein stifft causam iustissimam gehabt } in dem es in conscientia schul¬

dig ist 3 zuo manutenieren , laut des Eyds 3 den Jeder Canonicus auf die Sta-
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tuta schwert , des Stiffts ge fehl pro virili , suo manutenieren , das Stifft
2

und alle Gottsheüser haben das Jus des laas [=Fallgebühr ] gehabt lut eines

Abscheidts 1526 [ - wahrscheinlich ist damit der Abschied der Tagsatzung
2

der eidg . Orte vom 10 . September 1526 in Baden gemeint - ] , und solchen ne-
3

ben anderen Gottsheüseren in Practica genomen , so offt ein geschlecht ab¬

gestorben , oder sonsten von dem Gstifft hingefallen.

2 . Ehe und zuo vor der Rechtshandel angefangen , hat ein stifft etlich Vomem-

me Herren von Lucem , Ury und anderen Orten über disen handel rats gepflo¬

gen , ob man den handel mit recht vememmen solle , da dan der Gstifft gera-

then worden , Es hette ein rechte Sach , Es könnte ein solches ius nit ver¬

schlaf fen , sonder müesse dieselbe Vorkommen lassen , seye hierinnen gantz

und gar nichts zuo verliehren.

3 . Jn Erster instanz vor dem H. Landtvogt [ des Thurgaus ] zuo Frauwenfeldt

[Hans Heinrich W a s e r ] ist die Urtel in favorem der Stifft ausgefallen,

und die Etterischen zuo bezahlung der Cösten condemniert worden.

4 . Jst der Stifft sein altes Jus vel quasi abgesprochen worden und zuo mahlen

ein general Urtel in diser sach , für und zuo guotem gemeiner Landtschafft

heraus gefallen , wie dan der Landtweybel in allen [reg . ?] Orthen ausgeben

und vorgebracht , es berüere ein gantze Landtschafft in dem Turgeüw , solle

also der Stifft ienige cösten auferlegt werden , wormit das Landt für sich

ein so grosses privilegium erlangt und ausgewürckt , wird hoffentlich nieh-

mahlen recht noch billich erkant werden.

5 . Hat ein Stifft auch Solemnissime in schrifft protestiert und solche pro¬

testation dem gegenteil zuo gestellt , dass Es von der sach cediere und äb-

wieche , ohngeachtet aber dessen gegenpart in alle 7 [reg . ] orth des Turgeüw

gezogen , und ihro disers zuo Lucem ergangner Urtel mit kostbaristen brie-

fen und Siglen confirmieren lassen , dass handgreiflich hieraus äbzuonemen,

dass dise Uncatolische Undertahnen vilmehrers gewillet gewesen die Stifft

totaliter zuo ruinieren , als dis Jhr vermeintes Jus und grechtsame zuo

stabilieren.

6 . Hat gegenteil die Cösten bey dem Orth Zürich , welches Orth Jhr Oberkeit

[- Birwinken war eine Herrschaft von Zürich - ] ist , taxieren lassen , wider

den austruckenlichen inhalt der Lucemischen Urtel , welche lutter und klar

vermag , dass die kästen bey Jenigen Orth taxiert werden sollen , alwo die

Parthyen zuo leisten in den rechten erscheinen werden , welches nun das

lobl . Orth Ury gewesen , alwo solche laut einer von selbigen Orth erhaltner

Orthstimb dise cösten alligklich aufgehebt worden , als wird ohne Zweifel

V/



dise erkantnus und nit die taxation in Zürich heschehen gültig sye , weilen

Zürich zuo ausprechung des Costens niehmohlen vermeint worden ".

1 ) s . Ei1 VI 1 , 1185 Art . 307 - 314
2 ) s . EA IV 1 a , 993 (Nr . 398 ) , spez . 994 1
3 ) Jakob Etters  von Birwinken Erben sollten die vom Stift Bischofszell

geforderte Fallgebühr bezahlen , wogegen sich dessen Frau und Kinder wehr¬
ten , s . AH 47/71.

Vermutlich aus dem Besitze vom Zuger Statthalter Beat  Jakobi.  Zur¬
lauben . - AH 79 , 243
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